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Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §3 Abs1;

ASVG §3 Abs2 litd;

ASVG §3 Abs3;

ASVG §30 Abs2;

Beachte

Besprechung in: RdA 2001, S 542-546; ZAS 1999, S 54-60;

Rechtssatz

Wenngleich ein Wohnsitz des Arbeitnehmers im Inland im Falle des § 3 Abs 2 lit d ASVG nicht ausdrücklich vorgesehen

ist, so ist zumindest das Erfordernis des gewöhnlichen inländischen Aufenthaltsortes (sieht man von dem durch die

Entsendung bedingten Ortswechsel einmal ab) im Begri  der Entsendung eingeschlossen, da ein Arbeitnehmer mit

Aufenhaltsort im Ausland schon begri ich nicht in ein Gebiet außerhalb des örtlichen Geltungsbereiches des ASVG

(und nur darum kann es in § 3 Abs 2 lit d ASVG gehen) entsendet werden kann. Davon zu unterscheiden ist der

mögliche Fall der Beschäftigung eines Arbeitnehmers mit Wohnsitz im Ausland, der von einer inländischen

Betriebsstätte aus (von der er zB Weisungen entgegenzunehmen oder an die er Berichte zu erstatten hat) abwechselnd

an verschiedenen Orten beschäftigt ist: auch wenn diese wechselnden Orte im Ausland liegen, gilt ein solcher

Arbeitnehmer als im Inland beschäftigt (arg aus § 30 Abs 2 ASVG).
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